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Vorwort. 

Wenn dieser zweite Band des Internationalen Privatrechts 
auf dem Titelblatt als Jahr des Erscheinens 1912 nennt, so ist das 
nur richtig für einen Teil des Bandes, die Blätter von S. 609 ab. 
Als ich 1897 den ersten Band des Werkes herausgab, setzte ich 
noch hoffnungsvoll  den Vermerk auf den Umschlag: „Der zweite 
(Schlufs-)Band dieses Werkes wird noch in diesem Jahre erscheinen." 
Es ist anders gekommen. Anfang 1898 erschien die Fortsetzung, 
aber sie umfafste  nur den allgemeinen Teil des angewandten Inter-
nationalen Privatrechts; auf dem Umschlag war sie als „Zweiter 
Band, erste Hälfte" bezeichnet, und folgende Erklärung war hin-
zugefügt: „Die Umgestaltung des bürgerlichen Rechts in Deutschland 
hat mir innerhalb und aufserhalb meines Lehramts so viele neue 
Pflichten gebracht, dafs es mir nicht möglich gewesen ist, die er-
forderliche  letzte Durcharbeitung des bereits vollständig nieder-
geschriebenen zweiten Teils dieses Werkes noch in diesem Jahre 
zu vollenden. Auch in den nächsten Monaten werde ich keine Zeit 
dazu finden. Um die bei dem Erscheinen des ersten Bandes ge-
machte Ankündigung nicht ganz unrichtig werden zu lassen, lege 
ich die erste Hälfte des zweiten Bandes, enthaltend die allgemeinen 
Lehren des angewandten internationalen Privatrechts, gesondert vor. 
Das Manuskript dazu ist am 7. August dieses Jahres in die Druckerei 
gegeben worden. Bonn , 31. Dezember 1897." Auch in den fol-
genden Jahren trat vieles dazwischen, was die Fertigstellung des 
Werkes hinderte, und je mehr Zeit seit der ersten Niederschrift  des 
zweiten Bandes verflofs,  desto notwendiger erschien mir eine Um-
arbeitung des schon Geschriebenen. Aus der Umarbeitung wurde 
eine Neubearbeitung von Grund auf. 1903 erschien das zweite 
Stück des zweiten Bandes, S. 305—608, enthaltend im Wesentlichen 
das Sachenrecht und das Recht der Schuldverhältnisse, und erst 



V I Vorwort. 

jetzt, viel später als mir erwünscht, kann ich das Familien- und 
Erbrecht, den Schluis des ganzen Werkes, vorlegen. Geplant war 
ursprünglich (s. Bd. I S. V I I I ) , mit einer Darstellung des inter-
nationalen Urheberrechts zu schliefsen. Doch glaube ich von der 
Veröffentlichung  dieses Abschnittes für jetzt absehen zu müssen: 
einmal soll dieser Band nicht noch mehr anschwellen, sodann läfst 
auch die Eigenart der Entwicklung dieses besonderen Rechtsteils, 
seine Festlegung vor allem in völkerrechtlichen Verträgen, eine 
andere Behandlung nötig erscheinen, als mit der Art meines Buches 
vereinbar ist : was vom Standpunkt meines Buches aus zu sagen 
wäre, ist an verschiedenen Stellen angedeutet. 

Daraus, dafs die Arbeit an diesem Werk sich über einen 
langen Zeitraum erstreckt hat und in einzelnen Stücken ab-
geschlossen worden ist, erklären sich manche Verschiedenheiten — 
nicht in dem Grundgedanken, der vielmehr von Anfang bis zu 
Ende streng festgehalten ist, aber in der Art der Ausführung. 
Daher auch die unschöne Verschiedenheit der Rechtschreibung in 
den einzelnen Lieferungen. Daher endlich die Ungleichheit in der 
Anführung der Gesetze: ich weise besonders darauf hin, dafs wie 
im ersten Band so auch in dem ersten Stück des zweiten Bandes 
(bis S. 304) vor allem die ZPO. nach der a l t e n , in dem zweiten 
und dritten Stück aber nach der neuen Zählung angeführt  ist. 
Das Quellenverzeichnis S. 1025 gibt, zur Erleichterung des Gebrauches, 
eine Nebeneinanderstellung der alten und der neuen Zahlenbenennung. 

Bei der Anfertigung des Sachregisters hat mich Herr Assessor 
Dr. E rns t I s a y in Cöln freundlichst unterstützt, wofür ich ihm auch 
an dieser Stelle meinen herzlichen Dank ausspreche. 

Der erste Band dieses Werkes wurde einst 

Ernst Emmanuel Bekker 
zu seinem siebzigsten Geburtstag dargebracht. Dafs der Schlufs des 
Werkes den hochverehrten Meister, dem es zum fünfundachtzigsten 
Geburtstag die Glückwünsche erneut, in behaglicher Lebensfrische 
und Schaffenslust  antrifft,  ist mir eine grofse und herzliche Freude. 

Bonn, 24. Juli 1912. 

Der Verfasser. 
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α. Im Allgemeinen 712 

Bedeutung des maisgebenden Statuts für die 
Beurtei lung des Ehevertrags S. 712. Das mafs-
gebende Statut für die einzelnen Arten von 
Eheverträgen: erste Ar t S. 714, zweite Ar t S. 715, 
dritte Ar t (Stichwortverträge) S. 716. Verhältnis 
zwischen Parteiwil len und Rechtswirkung dabei 
S. 717. Folgerung für das internationale Privat-
recht S. 719. 

ß. Insbesondere das Dotalsystem 721 
Der Vertrag auf Verpfl ichtung zur Dosbestellung 722 
Der Dosbestellungsvertrag selbst (Leistung, und 
Zwecksatzung) 722 

3. Der Einflufs  des Statutenwechsels 725 
a. Die Grundsätze 725 

„Wandelbarkeit" oder „Unwandelbarkeit" des Ehe-
güterrechts? 

b. Gesetzlicher Güterstand 729 
α, Ehegutsrechte : altes oder neues Vermögensstatut ? 729 

1) Entstehung des Rechts am Ehegut . . . . 729 
2) Gegenstand des Rechts 729 
3) Schuldenhaftung. 730 
4) Inhalt des Rechts 730 
5) Untergang des Rechts 731 

ß. Ehegutsrechte: alte oder neue Sonderstatuten ? . 735 
y. Schuld Verhältnisse : altes oder neues Obligations-

statut? 735 
c. Vertragsmäfsiger  Güterstand 739 

α. Im Allgemeinen 739 
Bedeutung für die Beurtei lung der Erfordernisse 
des Vertrags. 

a) Statutenwechsel nach der Eheschliefsung . . 740 
b) Statutenwechsel zwischen Vertragserrichtung 

und Eheschliefsung 742 
c) Verschiedenheit des Personalstatuts der Ver-

tragschliefsenden 743 
ß. Insbesondere das Dotalsystem 744 

1) Vertrag auf Verpfl ichtung zur Dosbestellung . 745 
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2) Der Dosbestellungsvertrag selbst . . . . 746 

4. Ungleiche Personalstatuten 748 
a. Ursprüngliche Verschiedenheit . . . 749 
b. Nachherige Verschiedenheit 750 

D. Rechtliche Bedeutung nichtiger Ehen 751 
E h e s c h e i d u n g 752 

1. Beurteilung einer behaupteten Ehescheidung . . . . 753 
a. Fragestellung und Grundsatz 753 

Die möglichen Tatbestände der Scheidung: öffent-
liche Scheidung, private Scheidung, Scheidung ex 
lege; die verschiedenen Wirkungen der Schei-
dung (Scheidung dem Bande nach, von Tisch 
und Bett u.s.w.) Mafsgebend ist nach beiden Rich-
tungen hin das Personalstatut. 

b. Durchführung  für den Fall gemeinsamen Personal-
statuts 756 
a. hinsichtlich des Tatbestands der Scheidung . . 756 
ß. hinsichtlich ihrer Wi rkung 756 

1) Die personenrechtliche Wi rkung der Scheidung 758 
2) Die Nebenwirkungen 758 

Narnensrecht. Unterhaltspflicht.  Sogen. Schei-
dungsstrafen. Die „Schuldfrage".  — Wieder-
verheiratung. 

c. Durchführung  für den Fall verschiedenen Personal-
statuts 761 
a. Die Scheidung* ist nach dem einen Personalstatut 

wirksam, nach dem anderen nicht, aber die A r t 
der ausgesprochenen Scheidung ist beiden Sta-
tuten bekannt 762 

ß. Auch die Ar t der Scheidung ist nur einem der 
beiden Statuten bekannt 765 

d. Deutsches Recht ' 767 
a. EG. Art. 17 bezieht sich auf diese Fragen nicht 767 
ß. Vielmehr gibt die ZPO. Antwort mit ihren Sätzen 

über die Wirksamkeit und Anerkennung von 
Scheidungsurteilen 769 
1) Scheidung deutscher Ehegatten 770 
2) Scheidung von Ausländern 771 
3) Scheidung von Ehen zwischen Deutschen und 

Ausländern 773 
γ. I n der ZPO. nicht behandelte Fälle 773 

2. Die Vornahme des Scheidungsaktes 775 
a. Formelle Voraussetzungen 775 

a. Die Frage nach der „Zuständigkeit" als Frage 
des Prozefsverwaltungsrechts  775 

ß. Ihr Zusammenhang mit dem internationalen 
Privatrecht 777 

y. Ablehnung der Scheidung von Ausländern . . 778 
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b. Das Hecht auf Scheidung (materielle Voraussetzungen) 780 

α. Die grundsätzliche Antwort 781 
(1) Die Natur des Scheidungsrechts 781 
(2) Also ist mafsgebend welches Statut? 782 
(3) Das deutsche EG. Art. 17 783 

ß. Der Fall des Statutenwechsels 784 
1) Beurteilung des Daseins des Scheidungsrechts . 781 

(a) Im Zweifel ist das alte Statut mafsgebend . 784 
(b) Das neue Statut kann etwas anderes be-

stimmen 786 
2) Beurtei lung der Erlöschung des Scheidungs-

rechts 788 
3) Beurtei lung des Inhalts des Scheidungsrechts . 789 

c. Materielle Voraussetzungen nach dem Recht des Ge-
richtsorts 790 

3. Das Haager Ehescheidungs-Abkommen 793 
a. Der Anwendungsbereich des Abkommens 793 
b. Die Beurteilungsfrage  794 
c. Die Zuständigkeitsfrage 795 
d. Das Recht auf Scheidung 796 

IV. Das V e r l ö b n i s 797 
1. Die materiellrechtlichen Auffassungen  über das Verlöbnis 797 
2. Das Verlöbnis als Vertrag 798 
3. Das Verlöbnis als rein tatsächliches Verhältnis . . . 801 
4. Das Verlöbnis als Del ikt 802 
5. Der Fall des Statutenwechsels 803 
6. Nebenwirkungen des Verlöbnisses 804 

Z w e i t e r A b s c h n i t t . E l t e r n u n d K i n d e r . 

I. G r u n d s ä t z l i c h e s 805 
1. Fragestellung 805 

Kein einheitliches Recht der „Famil ienangehörigkeit" oder 
der „Ehelichkeit", vielmehr verschiedenartige einzelne 
Wirkungen, deren jede unter ihrem eignen Statut steht. 
Am wichtigsten das unmittelbar mit der Geburt wirk-
same Rechts- und Pflichtenverhältnis zwischen Eltern 
und Kind. Vereinfachte Auslegungsregel beim Begriff 
der Ehelichkeit S. 808. 

2. Das unmittelbare Rechtsverhältnis 810 
Seine rechtliche Natur : Recht der Eltern an der Person 
des Kindes, Gewaltrecht, Fürsorgerecht, Verkehrsrecht. 
Damit verbunden personenrechtliche Fürsorgepflicht. 
Mafsgebend demnach das Personalstatut der Eltern u n d 
des Kindes. 

I I . B e g r ü n d u n g des R e c h t s v e r h ä l t n i s s e s 814 
A. Begründung durch Abstammung 814 

1. Die Bedeutung des maisgebenden Personalstatuts . . 814 
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a. Bedeutung für die Beurtei lung der Wirkungen und 

des Tatbestands 814 
(α) Verschiedenheit der rechtlichen Wi rkung je nach 

Ehelichkeit oder Unehelichkeit der Abstammung 814 
(1) gegenüber dem Vater 815 
(2) gegenüber der Mutter 816 

(ß)  Eheliche und uneheliche Abstammung als Rechts-
begriffe  817 
(1) Eheliche Abstammung 817 

Die Ehelichkeitsvermutungen; Dasein einer 
gi l t igen Ehe. Wie bei nichtiger Ehe? 

(2) Uneheliche Abstammung 820 
Negativ: Nichtehelichkeit. Posit iv: Abstam-
mung von gerade diesen Personen. 

(3) Zusammenfassung der Ergebnisse 822 
b. E inwirkung von Kollisionsnormen 823 

(α) Die fünf  Widerstreite, die durch Kollisionsnormen 
ermöglicht werden 823 

{ß)  Das tatsächliche Vorkommen von Kollisionsnormen 824 
Die Staatsangehörigkeit des Kindes 827 
a. Die staatsrechtlichen Sätze . . 827 

a. Ihr unmittelbarer Inhalt 827 
Abstainmungsgrundsatz u. Geburtsortsgrund-
satz. 

ß. Folgeweise: Fälle von Doppelstaatlichkeit und 
Staatlosigkeit 829 

γ.  Das bei Beurtei lung der Staatsangehörigkeit mafs-
gebende Recht 832 

b. Die bürgerlichrechtlichen Vorbegriffe  833 
a. Ar t und Natur dieser Fragen 833 
ß. Das bei diesen Vorfragen  anwendbare Recht . 836 
γ.  Nachteile: die fünf  möglichen Widerstreite in den 

Entscheidungen 840 
Erste Fallgruppe: notwendige Einheit des Personal-
statuts von Eltern und K ind 843 
a. Die Hauptentscheidung: nur das Personalstatut der 

Eltern ist mafsgebend 843 
b. Widerstreit zwischen Ehelichkeit und Unehelichkeit 846 

(α) Wie wäre der Widerstreit tatsächlich denkbar? 847 
(ß)  Lösung des Widerstreits 849 

(1) Das Verhältnis des Kindes zum Ehemann der 
Mutter ist entscheidend über Ehelichkeit und 
Nichtehelichkeit 849 

(2) Die Unehelichkeit als positiver Tatbestand 
ist nach dem Personalstatut der Beteiligten 
zu beurteilen 853 

c. Sonstige Widerstreite 854 
a. Widerstreit zwischen zwei ehelichen Vätern . . 855 
ß. Widerstreit zwischen zwei unehelichen Vätern . 856 
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y.  Widerstreite, die in Wahrheit unmittelbar staats-

rechtlichen Ursprungs sind 857 
4. Zweite Fal lgruppe: Verschiedenheit des Personalstatuts 

zwischen Eltern und K ind 859 
a. Verschiedenheit des Personalstatuts infolge von Ver-

schiedenheit der Staatsangehörigkeit 859 
α. Die Hauptentscheidung: beide Statuten sind zu-

sammen mafsgebend 860 
ß. Widerstreit zwischen Ehelichkeit und Unehe-

lichkeit 863 
γ. Sonstige Widerstreitc 865 

b. Verschiedenheit des Personalstatuts infolge von 
Doppelstaatlichkeit und Staatlosigkeit 867 
a. Doppelstaatlichkeit und Staatlosigkeit nur des 

Kindes 867 
(1) Doppelstaatlichkeit 867 
(2) Staatlosigkeit 869 

ß. Doppelstaatlichkeit und Staatlosigkeit der Eltern 
und des Kindes 870 
(1) Doppelstaatlichkeit 870 
(2) Staatlosigkeit 871 

γ.  Anwendbar sind b e i d e Personalstatuten . . . 872 
5. Zusatz: Deutsches Recht: EG. Art. 8 872 

B. Begründung durch Rechtsakte 874 
1. Die Legit imation 875 

(a) Bei Gleichheit des Personalstatuts von Vater und 
K ind 875 

(b) Bei Verschiedenheit der Personalstatuten . . . . 876 
Häufigkeit des Falles S. 876. Wicht igkeit einer 
überall gleichen internationalprivatrechtlichen Ent-
scheidung im Privatrecht und im Staatsangehörig-
keitsrecht S. 877. Die herrschende Ansicht läfst nur 
das Personalstatut des Legitimierenden entscheiden 
S. 879. Das ist völkerrechtlich nicht haltbar S. 880 
und praktisch nicht gerecht S. 882. Der richtige 
Grundsatz S. 882. 

2. Andere Rechtsakte 883 
Insbesondere Adoption S. 883, Anerkennung S. 884. 

I I I . I n h a l t u n d W i r k u n g des p e r s o n e n r e c h t l i c h e n V e r -
h ä l t n i s s e s 886 

1. Der personenrechtliche Inhalt 886 
a. Die Fragen, für die das maisgebende Statut gesucht 

wird 886 
b. Mafsgebend ist das Personalstatut der Beteil igten . 888 

Bei Verschiedenheit des Personalstatuts mufs die 
W i r kung übereinstimmend von beiden Statuten an-
geordnet sein. 

c. Zusätzlich: das Namensrecht 89l 
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2. Vermögensrechtliche Wirkungen 892 
3. Deutsches Recht: EG. Art. 19, 20 894 

IV. A u f h e b u n g des p e r s o n e n r e c h t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e s 896 
1. Aufhebung für die Zukunft 896 
2. Rückwirkende Aufhebung 896 

Insbesondere die Anfechtung der Ehelichkeit S. 897. An-
fechtung der Legi t imat ion und Adoption S. 899. 

V. W e c h s e l des Pe rsona l s ta tu t s 900 
1. Beurteilung des Daseins des Rechtsverhältnisses . . . 900 
2. Beurteilung seines personenrechtlichen Inhalts . . . 901 

Grundsatz der Wandelbarkeit S. 901. Ausnahmen da-
von S. 902. E inwi rkung früherer  Verträge auf den In-
halt S. 903. Fall des Statutenwechsels nur für einen 
der beiden Beteiligten S. 904. 

3. Beurteilung seines vermögensrechtlichen Inhalts . . . 904 
4. Beurteilung seiner Aufhebung , . 906 

VI. U n t e r h a l t s p f l i c h t 906 
1. Unterhaltspflicht der Verwandten 906 

Mafsgebend ist das Personalstatut des angeblich Unter-
haltspflichtigen, und zwar, da es sich hier um eine Zu-
standsverpflichtung handelt, das jeweil ige Personalstatut. 

2. Unterhaltspflicht des unehelichen Vaters 908 
Mafsgebend ist entweder das Personalstatut des Vaters 
oder das Deliktsstatut, je nach der Auffassung,  die diese 
Statuten selbst haben. Mögliches Zusammentreffen  meh-
rerer anwendbarer Statuten S. 910. Wechsel des Personal-
statuts des Vaters S. 911. Ansprüche der Mutter S. 911. 
GE. Art. 21 S. 911. 

D r i t t e r A b s c h n i t t . V o r m u n d s c h a f t . 

I. D i e i n t e r n a t i o n a l p r i v a t r e c h t l i c h e F r a g e 
1. Die privatrechtliche Seite der Vormundschaft 

(a) Die Fragestellung. Beurtei lung einer angeblich vor-
handenen Vormundschaft 

(b) Antwort vom Standpunkt des reinen Privatrechts aus 
(a) Das Fürsorgerecht des Vormunds : mafsgebend ist 

das Personalstatut des Mündels 
(ß) Die Fürsorgepflicht  des Vormunds : mafsgebend ist 

das Personalstatut des Vormunds 
(j>) Die Untrennbarkeit von Recht und Pfl icht: beide 

Statuten müssen übereinstimmen 
2. Einwirkung der öffentlichrechtlichen  Seite der Vormund-

schaft 
Die Fragestellung. Das Dasein von Kollisionsnormen; 
Frage, ob auch ohne Kollisionsnormen zu brauchbaren 
Ergebnissen zu kommen ist. 
a. Fall, dafs der Mündel Ausländer ist 

913 
913 

913 

913 

914 

915 

915 

916 

917 



Inhalt des zweiten andes. 

Seite 
(α) Es kommt darauf an, ob das Heimatrecht eine Vor-

mundschaftsanordnung durch das Inland anerkennt 917 
Die Möglichkeit der Anerkennung S. 918. Tatfrage, 
ob sie wirkl ich vorl iegt S. 918. Vermutungen dazu 
S. 918. Bedeutung der Anerkennung für dritte 
Staaten S. 920. 

(β) Möglichkeit der Sondervormundschaft  nach dem 
Wirkungsstatut; ihre internationalprivatrechtliche 
Behandlung 920 

b. Fall, dafs der Vormund Ausländer ist 922 
(α) Grundsätzlich kann das inländische Statut den Aus-

länder nicht verpflichten 922 
(ß)  Aushilfe durch freiwil l ige Übernahme der Vormunds-

pflichten 923 
Keine „Selbstunterwerfung"  unter fremdes Recht, 
sondern vertragliche Übernahme S. 923. Der Staat 
als Vertreter des Mündels S. 924. E inwi rkung des 
Heimatrechts des Mündels S. 924. Protutel S. 925. 

c. Fall, dafs Mündel und Vormund Ausländer sind . . . 925 

I I . D i e i n t e r n a t i ο n a i v e r wa l t u n g s r e c h t l i c h e F r a g e . . 925 
Sinn der Frage. 

1. Der zu Bevormundende ist Ausländer 926 
a. Wie weit darf  der inländische Staat die Vormundschaft 

anordnen ? 926 
(α) Die grundsätzliche Antwort 926 

Gefordert  ist Einhaltung der durch das internatio-
nale Privatrecht gegebenen Schranken S. 926. EG. 
Art. 23S. 927. 

(/?) Praktische Brauchbarkeit des Ergebnisses . . . . 928 
Bedürfnis zu raschen vorläufigen Mafsregeln 
S. 929. Tatsächliche Mafsregeln S. 929. Möglich-
keit eine Sondervormundschaft  einzurichten S. 929. 
Abzuweisen ist der Gedanke einer negotiorum 
gestio des einen Staats für den anderen S. 930. 

b. Wie weit ist der inländische Staat zur Anordnung der 
Vormundschaft  verpflichtet? 930 

2. Der als Vormund zu Berufende ist Ausländer 931 

I I I . D a s H a a g e r V o r m u n d s c h a f t s - A b k o m m e n 933 
1. Der Anwendungsbereich des Abkommens 933 
2. Internationalprivatrechtl icher  Inhalt 933 

a. Das mafsgebende Gesamtstatut 933 
b. Sonderstatuten 934 

3. Internationalverwaltungsrechtlicher  Inhalt . . . . . 934 
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Viertes Kapitel. Erbrecht. 

I. Das m a f s g e b e n d e S t a t u t 937 

1. Das Erbstatut 937 
Mafsgebend ist das Vermögensstatut S. 938. Vermögens-
statut für den Nachlass ist das letzte Personalstatut des 
Erblassers (Erbstatut) S. 938. Das Erbstatut bestimmt 
1) über den Erwerb der Erbschaft  S. 938, 2) über die 
Rechtsverhältnisse vor dem Ervverb (vom Tode des Erb-
lassers an) S. 939, 3) über die Rechtsverhältnisse nach dem 
Erwerb S. 939. Fortdauer der Sonderstellung der Erb-
schaft im Vermögen des Erben: einheitliche Klage, ein-
heitliche Übertragung, einheitlicher Verlust S. 941, Erben-
gemeinschaft S. 941, Schuldenhaftung S. 941. 

2. Das Personalstatut des Erben 942 
Die Erbschaft  teilt auch das Schicksal des sonstigen Ver-
mögens des Erben. 

3. Die Einzelstatuten 943 
a. Einzelstatuten a n s t a t t des Erbstatuts 944 

a. Das Einzelstatut nimmt ein Vermögensstück von 
dem einheitlichen Schicksal der Erbschaft  aus . . 944 

ß. Das Erbstatut nimmt ein Vermögensstück von dem 
einheitlichen Schicksal der Erbschaft  aus . . . . 946 

γ.  Zusammenfassung der Grundsätze 947 
b. Einzelstatuten n e b e n dem Erbstatut 947 

Notwendigkeit, die erbrechtlichen Fragen von den 
Fragen des Einzelschicksals des einzelnen Vermögens-
stücks zu unterscheiden S.948. Vorschriften  im Einzel-
statut, die nur gelten wollen, wo das Einzelstatut auch 
Erbstatut ist S. 949. Stillschweigende Kollisionsnormen 
S. 950. 

I I . D i e E r b s c h a f t a ls G e g e n s t a n d e r b r e c h t l i c h e r R e c h t e 950 
1. Scheidung von Erbrecht und Ehegüterrecht: Erbschaft  ist 

nur, was nach der ehegüterrechtlichen Auseinandersetzung 
verbleibt 950 

2. Zur Erbschaft  gehören nicht die mit dem Tod erlöschen-
den Rechte. Welches Statut ist für dieses Erlöschen mafs-
gebend? 951 

3. Zur Erbschaft  gehören auch die beim Erbfall  vorhandenen 
Verbindlichkeiten des Erblassers 953 

4. Die Erbschaft  kann sich ihrem Bestände nach ändern: 
welches Statut ist hierfür  mafsgebend? 953 
(a) V o r dem Erwerb durch den Erben: entscheidend ist 

das Einzelstatut, ob ein bestimmter Rechtserwerb oder 
Rechtsverlust eintritt . 954 

(b) N a c h dem Erwerb durch den Erben 954 
(α) Ob der Rechtserwerb oder Rechtsverlust überhaupt 

eintritt, hängt von dem Einzelstatut ab 955 
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Erörterung des Falls der dinglichen Surrogation 
(BGB. § 2013). 

(ß)  Welches Statut entscheidet darüber, ob der Rechts-
erwerb zu Gunsten der Erbschaft  oder zu Gunsten 
des Privatvermögens der Erben statt hat? . . . . 956 
(1) Mafsgebend ist das Vermögensstatut, nicht das 

Einzelstatut 957 
(2) Mafsgebend ist als Vermögensstatut das Erb-

statut, nicht das Personalstatut des Erben . . . 958 
5. Zu Lasten der Erbschaft  können neue Verbindlichkeiten 

entstehen 960 
Obligationsstatut für die Erbschaft  ist das Erbstatut S. 960. 
Ob also die Erbschaft  verpflichtet wird, sagt das Erbstatut, 
ob der Erbe verpflichtet wird, das Personalstatut des 
Erben S. 960. Die vier möglichen Rechtslagen hinsichtlich 
der Schuldenhaftung S. 960. Quasi-schuldrechtliche Be-
ziehungen zwischen der Erbschaft  und dem Privatver-
mögen des Erben S. 961. 

D a s R e c h t des E r b e n an d e r E r b s c h a f t  ( E r b e n r e c h t ) 962 
1. Erwerb des Erbenrechts 962 

Übersicht über die Fragen: Erbfall,  Beerbbarkeit, Be-
rufungsgrund,  Erbfähigkeit,  Antretung. 

a. Das Erbstatut ist mafsgebend für die Frage, welcher 
Berufungsgrund  wirken soll 963 

b. Gesetzliche Berufung 963 
Die ζ α berufenden Personen. Voraussetzungen für 
die Berufung. Berufung des Fiskus. 

c. Berufung durch Verfügung von Todes wegen . . . . 965 
(1) Grundsatz: mafsgebend ist für Testament wie Erb-

vertrag das Erbstatut 965 
Das bezieht sich einmal auf die Erfordernisse  der 
Err ichtung S. 966, sodann auf die etwaige spätere 
Aufhebung der Verfügung, insbesondere durch 
Widerruf  S. 967, endlich auf ihre Auslegung S. 967. 

(2) Der Fall, dafs das Personalstatut des Erblassers nach 
der Err ichtung gewechselt hat 967 

Grundsätzlich ist das neue Statut entscheidend 
S. 968. Das bezieht sich auf die Errichtungserforder-
nisse S. 968 und auf die etwaige spätere Auf-
hebung der Verfügung S. 969. Einwirkung des 
alten Statuts kraft  des Willens des neuen Statuts 
S. 969. 

d. Noterbrechtliche Berufung 972 
2. Rechtsstellung kraft  Erbenrechts 972 

a. Erbschaftsanspruch  972 
Verhältnis der Gesamtklage zu den Einzelklagen: jene 
steht unter Erbstatut, diese stehen unter den Einzel-
statuten. Inhalt des Erbschaftsanspruchs:  Schadens-
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ersatz und Bereicherung; die Erbschaft  ihrem der-
zeitigen Bestände nach. Exceptio si praeiudicium 
hereditati non fiat. Verwendungen. 

b. Nachlafsschulden 975 
Haftung des Erben mit der Erbschaft,  persönliche Haf-
tung. Übernahme der persönlichen Haftung durch 
den Erben S. 977. Schuldenhaftung im Fall einer 
Sondererbschaft  S. 978. 

c. Nacherbschaft  979 
Anwartschaftsrecht  des Erben. Verpflichtungen des 
Nacherben, des Vorerben. 

d. Miterbschaft  980 
Verflichtung zur Auseinandersetzung. Praestationes 
personales. Ausgleichungspflicht. 

3. Erlöschen und Übertragung des Erbenrechts 982 
(a) Erlöschen. Haftungen dabei 982 
(b) Übertragung. Der Erbschaftskauf  983 

(α) Obligatorische Wi rkung . . . " 983 
(ß)  Dingliche Wi rkung 984 

IV. E r b r e c h t l i c h e F o r d e r u n g s r e c h t e 985 
1. Vermächtnisse und Auflagen zu Lasten des Erben . . . 985 

a. Obligatorische W i r kung 986 
b. Dingliche Wi rkung 987 

Das Erbstatut als solches kann sie nicht anordnen, 
das Einzelstatut wi l l sie nur anordnen, wenn es selbst 
Erbstatut ist. 

c. Durchführung  991 
α. Tatbestand der Vermächtnisverfügung 991 
ß. Wirkungen 991 

Insbesondere Unmöglichkeit der Leistung, Erfül-
lung, Rückforderung. 

γ.  Besonderes : Pfandrecht,  Sicherheitsleistung, Veräufse-
rungsverbot 993 

d. Ausdehnung auf sog. gesetzliche Vermächtnisse und auf 
Auflagen 994 

2. Vermächtnisse und Auflagen zu Lasten eines Vermächtnis-
nehmers 995 

Keine Haftung des ausländischen Vermächtnisnehmers. 
Materiellrechtliche Auswege. 

3. Schenkungen von Todeswegen 997 
4. Pflichtteilsanspruch 998 

(a) Schutz gegen Verletzung durch Verfügungen von 
Todeswegen · . . . . 998 

(b) Schutz gegen Verletzung durch Verfügungen unter 
Lebenden 999 

Die Anwendung des Erbstatuts ist theoretisch nicht 
begründbar S. 999 und praktisch nicht gerecht S. 1000. 
Der obligatorische Rückforderungsanspruch  gegen 
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Seite 
den Empfänger steht unter dem Personalstatut des 
Empfängers S. 1001, dieses wi l l aber für den Fall 
ausländische Erbschaft  nichts bestimmen S. 1003. 

V. T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k u n g . 1004 
1. Allgemeine Testamentsvollstreckung 1004 

Das Wesen der Testamentsvollstreckung: der Testaments-
vollstrecker als formeller  Erbe, die Vertretungstheorien, 
das Recht des Testamentsvollstreckers als Recht an der 
fremden Erbschaft  S. 1004. Mafsgebend ist demnach das 
Erbstatut S. 1005. Untrennbarkeit von Recht und Pflicht 
des Testamentsvollstreckers S. 1006. Materiellrechtliche 
Auswege S. 1007. 

2. Sondertestamentsvollstreckung 1007 

S a c h r e g i s t e r 1009 
N a c h w e i s u n g de r a n g e f ü h r t e n G e s e t z e s s t e l l e n 

aus dem Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche 1020 
aus dem Bürgerlichen Gesetzbuche 1022 
aus der Zivilprozessordnung . 1025 
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Vorbemerkung. 

1. Angewandtes internationales Privatrecht — was dieser Name 
bezeichnen soll, ergiebt sich aus dem Gegensatz gegen das reine 
internationale Privatrecht, das im ersten Band dieses Werkes 
dargestellt wurde: die Principien des internationalen Privatrechts, 
die das reine internationale Privatrecht entwickelt hat, werden 
auf die einzelnen Lehren des materiellen Rechts angewandt, die 
materiellrechtlichen Fragen werden in systematischer Ordnung vor-
geführt,  und für jede von ihnen wird untersucht, welche Rechts-
ordnung für ihre Beantwortung mafsgebend ist. Der Gegensatz 
zwischen reinem und angewandtem International - Privatrecht ist 
mithin der zwischen Grundsatz und Folgesätzen. E in solcher 
Gegensatz ist mit Notwendigkeit für das überstaatliche wie für 
jedes innerstaatliche International-Privatrecht gegeben. Die Ord-
nung der Untersuchung aber ist eine verschiedne. Überall da, 
aber auch nur da, wo es wirk l ich allgemeine Principien vor den 
Einzelentscheidungen giebt, ist es möglich und nötig, vom reinen 
zum angewandten International-Privatrecht fortzuschreiten  : das Prin-
cip bildet dann den einen Obersatz, aus der materiellrechtlichen Frage 
wird der andere genommen, der sich aus dieser Synthese ergebende 
Schlufs ist ein Satz des angewandten International - Privatrechts. 
Das überstaatliche International-Privatrecht gewinnt seine Principien 
unmittelbar aus dem Völkerrecht : die Gewinnung dieser Principien 
bildet dann eben den Gegenstand der Arbeit, die das reine Inter-
national-Privatrecht zu vollziehen hat, die Entwicklung zu den 
einzelnen internationalrechtlichen Entscheidungen kann hier jener 
Grundlegung erst nachfolgen. Für die Bearbeitung der international-

1* 
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privatrechtlichen Gesetzgebung eines einzelnen Staats kann die-
selbe Arbeitsweise notwendig sein: sie ist es dann, wenn diese 
Gesetzgebung sich darauf beschränkt, allgemeine leitende Principien 
aufzustellen, mögen diese mit dem völkerrechtlichen International-
Privatrecht übereinstimmen oder nicht. Hat die Gesetzgebung 
hingegen die internationalrechtliche Frage nur für einzelne Lehren 
entschieden, so mufs der umgekehrte Weg gegangen werden: es 
gi l t dann aus diesen einzelnen Entscheidungen Principien zu ent-
wickeln. 

Dem in der Einleitung zum ersten Tei l dieses Werkes (S. 26) 
aufgestellten Programm gemäfs beschränkt sich die folgende Dar-
stellung auf die Entwicklung des angewandten International-Privat-
rechts, wie es aus den völkerrechtlich gewonnenen Principien folgt, 
oder anders ausgedrückt, sie wi l l entwickeln, wie für die einzelnen 
materiellen Rechtsfragen die internationalprivatrechtliche Frage vom 
Standpunkt einer solchen innerstaatlichen Internationalprivatrechts-
Ordnung gelöst werden mufs, die die völkerrechtlich begründeten 
Principien völl ig als innerstaatliches Recht aufgenommen hat. Es 
konnte in Frage kommen, ob es nicht zweckmäfsig sei, auch die 
Antworten, welche die gleichen einzelnen Fragen vom Standpunkt 
der einzelnen positiven Kollisions-Gesetzgebungen gefunden haben, 
welche von den verschiedenen Schriftstellern  je nach deren 
Theorien gegeben sind, und welche in der Rechtsprechung wirkl ich 
Leben gewonnen haben, in vergleichender Darstellung mit aufzu-
führen. Indes ist davon Abstand genommen. Wäre diese Ver-
gleichung in einiger Vollständigkeit gemacht — und ohne das wäre 
sie überhaupt von geringem Nutzen —, so hätte das Buch an 
leidigem Umfang gewonnen und an erwünschter Geschlossenheit 
und Einheitlichkeit verloren. Andere in der Einleitung zum ersten 
Tei l (Seite 25 und 27) angeführte Werke verfolgen jenen Zweck. 
Ich habe deshalb genug zu thun geglaubt, wenn ich die Litteratur 
bei den einzelnen Hauptabschnitten kurz in der Weise anführte, 
dafs der Leser weitere Litteratur durch jene Citate finden kann; 
ebenso habe ich es in der Hauptsache mit der Angabe der Recht-
sprechung und des positiven Materials an Kollisionsnormen ge-
halten. Nur die internationalprivatrechtlichen Bestimmungen des 
Einführungsgesetzes zum deutschen bürgerlichen Gesetzbuch sind 
ihrem Inhalt nach kurz bei den einzelnen Lehren angegeben. Auf 
eine solche Inhaltsangabe habe ich mich andrerseits in der Regel 
beschränkt, eine erschöpfende Behandlung aber nicht versucht. 
Es schien mir unmöglich, an die Bezwingung der Schwierigkeiten, 
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die sie bieten — und diese Schwierigkeiten halte ich zum Tei l 
für sehr gross —, so gelegentlich im Vorbeigehen heranzutreten, um 
so mehr, als der Standpunkt, von dem aus alle diese Bestimmungen 
erlassen sind, ein anderer ist als der in diesem Buch eingenommene. 
Ihre genauere Bearbeitung kann, wenn sie förderlich  sein soll, nur 
in einer zusammenhängenden Darstellung erfolgen, die sich auch 
mit der inzwischen von Tag zu Tag mehr anwachsenden Litteratur 
dieser deutschen Gesetzesbestimmungen auseinanderzusetzen hätte1 . 
Im übrigen wi l l das Buch also völl ig geschlossen und einheitlich sein ; 
es wi l l eine Entwicklung der Principien des überstaatlichen Inter-
national-Privatrechts zu seinen Folgerungen in den einzelnen Lehren 
des materiellen Rechts darbieten. 

Schon in der Erörterung der Principien selbst mufste fortgesetzt 
auf diese einzelnen Lehren Bezug genommen werden: die Principien 
waren nicht ohne den Stoff,  den sie regieren sollen, darstellbar. 
Insofern mufs also das angewandte internationale Privatrecht Rechts-
fragen aufs Neue besprechen, die bereits im reinen International-
Privatrecht besprochen sind. Indes diese Wiederholungen brauchen 
nicht gescheut zu werden. Denn der Gesichtspunkt, von dem aus 
einzelne Rechtsfragen dort und hier zur Verhandlung kommen, ist 
ein verschiedner. Dort galt es, die Principien durch Anwendungs-
fälle zu illustrieren; hier gilt es, für die einzelnen Rechtsfragen, 
von denen ausgegangen wird, die internationalrechtliche Behandlung 
den Principien gemäss zu finden. 

1 Neben Niemeyers Vortrag (s. Tei l I S. XX) ist zu nennen E n d e m a n n , 
Einführung in das Studium des BGB. 3. Α. I S. 63—81, Cosack , Lehrbuch 
des D. bürgerlichen Rechts I I S . 43—48 und an den dort im Inhaltsverzeichnis 
zu § 12 angeführten Stellen, B a r a z e t t i , Das Internationale Privatrecht im 
BGB. für das D. Reich, 1897, K u h l e n b e c k , Von den Pandekten zum BGB. 
I I S . 46—67, 1897. — Die Vorarbeiten sind leider noch nicht veröffentlicht,  sie 
sind aber von bedeutendem Wert ; es sind vor allem die „ M o t i v e " zu der 
Vorlage des Allgemeinen Teils Abschnitt I, I I 2 'Internationales Privatreclit>, 
180 S. folio, ferner  „Internationales Privatrecht, Bemerkungen zu den Ab-
änderungsvorschlägen des Referenten und zu der Begründung des Entwurfes. 
Berlin 1887", 60 S. folio; sodann die Protokolle der ersten Kommission 
S. 11477—11612, 12285—12309, und der zweiten Kommission S. 8163—8313. 
Diese Vorarbeiten waren mir bei Vollendung des ersten Teils dieses Werkes noch 
nicht zugänglich. — Eine fortgesetzte Anführung der genannten Werke und 
Vorarbeiten bei den einzelnen Artikeln des Einführungsgesetzes erschien über-
flüssig, da sich die Stellen, an denen die einzelnen Art ikel behandelt sind, 
sofort  von selbst finden lassen. 


